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Niederschrift 

über die 34. Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Neustadt an der Weinstraße 

am Dienstag, dem 24.01.2017,18:00 Uhr,

im Stadthaus I, Ratssaal, Marktplatz 1, Neustadt an der Weinstraße 

- Öffentliche Sitzung -

Anwesend:

Stadtvorstand
Löffler, Hans Georg 
Röthlingshöfer, Ingo 
Krist, Georg
Blarr, Waltraud kommt um 18:28 Uhr zu TOP 10

Ratsmitql jeder
Bachtier, Christoph 
Bender, Pascal 
Brantl, Gisela 
Filiibeck, Jutta 
Frey, Matthias Dr.
Fürst, Otto 
Ganzert, Holger 
Göring, Marco 
Graebert, Friderike 
Graf, Alexander 
Grün, Jürgen 
Hauck, Martin 
Hayn, Brigitte 
Henigin, Patrick 
Henigin, Roland 
Herber, Dirk 
Hornbach, Barbara 
Kästel, Willi 
Kerth, Werner 
Kilthau, Jürgen 
Köhler, Klaus 
Levis-Hofherr, Diana 
Lichti, Volker
Lopez Herreros, Eredesvinda 
Marggraff, Wilfried 
Meininger, Christoph
Meisel, Ulrike kommt um 18:04 Uhr zu TOP 3
Ohmer, Ernst
Oswald-Mutschler, Roswitha 
Raes, Richard 
Schick, Claus-René 
Schmidt, Peter 
Schreiner, Werner 
Schweitzer, Petra 
Stahler, Clemens 
Weigel, Marc 
Werner, Kurt 
Wilier, Helga
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Verwaltung
Abels, Rainer 
Adams, Bernhard 
Baldermann, Thomas 
Braun, Walter 
Breitel, Andrea 
Di Noi, Mario 
Günther, Andreas 
Kimmei, Susanne 
Klein, Stefan 
Kruppenbacher, Markus 
Priester, Anke 
Seebach, Harald 
Staab, Dagmar 
Ulrich, Stefan 
Walz, Marion

Entschuldigt:

Stadtvorstand
Klohr, Dieter

Ratsmitqlieder
Ipach, Roland 
Jausel, Ute Dr.
König, Jonas Luca 
Koppenstein, Rosa 
Ressmann, Dr. Wolfgang 
Röther, Regina

TAGESORDNUNG:

1. Einwohnerfragestunde

2. Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern

3. Entsendung der Vertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße in die 
Trägerversammlung des Jobcenters Deutsche Weinstraße

4. Bebauungsplan "Schöntalstraße - Ost" im Stadtbezirk 2
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und Einstellung des Verfahrens 
gemäß § 1 Abs. 8 BauGB.

5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Landauer Straße 65 b" im
Stadtbezirk Nr. 9
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und Einstellung des Verfahrens 
gemäß § 1 Abs. 8 BauGB

6. Um- und Ausbau der B39:
Umbaukonzept im Bereich Europakreisel bis Speyerdorfer Straße

479/2016

439/2016

440/2016

471/2016
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7. Flächennutzungsplan-Teiländerung "Kasernenstraße Ost" im 
Stadtbezirk 32
Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.
1 BauGB

8. Bebauungsplan "Kasernenstraße" III. Änderung im Stadtbezirk 32 
Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.
1 BauGB

9. Stadt Neustadt an der Weinstraße - Bebauungsplan „Östlich der 
Hetzelstraße“ im Stadtbezirk 5
a) Entscheidung über die während der Offenlage des Planentwurfs zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
abgegebenen Stellungnahmen
b) erneute Offenlage des Planentwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit, 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

10. Bebauungsplan "Schlachthof-Speyerdorfer Straße, II. Änderung" im 
Stadtbezirk 26
Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.
1 BauGB

11. Fahrzeugkonzept für die Freiwillige Feuerwehr Neustadt an der 
Wein straße

12. Mitteilungen und Anfragen

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und 

Beschlussfähigkeit fest.

TOP 1

Einwohnerfragestunde

472/2016

473/2016

474/2016

484/2016

004/2017

Es liegen keine Anfragen vor.
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TOP 2

Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden 

Mitgliedern

Der Stadtrat wählt einstimmig

1. ) Frau

Jutta Fillibeck 

Mandelring 236

67433 Neustadt an der Weinstraße 

als Mitglied in den Hauptausschuss

2. ) Herrn

Marco Göring

G Uten berg Straße 2-4

67433 Neustadt an der Weinstraße

als stellv. Mitglied in den Hauptausschuss

3. ) Herrn

Michael Bub

Pestalozzistraße 44

67435 Neustadt an der Weinstraße

als Mitglied in den Volkshochschulausschuss.
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TOP 3 479/2016

Entsendung der Vertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße in die 

Trägerversammlung des Jobcenters Deutsche Weinstraße

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Stadtrat einstimmig, dass die Stadt 

Neustadt an der Weinstraße als Vertreter von Frau Marion Walz, Leiterin des Fachbereiches 

Familie, Jugend und Soziales, ab 01.02.2017 Herrn Andreas Mertel-Rau, Abteilungsleiter der 

Abteilung „Soziale Hilfen“, in die Trägerversammlung entsendet.

TOP 4 439/2016

Bebauungsplan "Schöntalstraße - Ost" im Stadtbezirk 2

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und Einstellung des Verfahrens gemäß § 1 

Abs. 8 BauGB.

Auf Empfehlung des Innenstadtbeirates, des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz und 

des Ausschusses für Bau und Planung beschließt der Stadtrat einstimmig die Aufhebung des 

Aufstellungsbeschlusses sowie die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens.

TOP 5 440/2016

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Landauer Straße 65 b" im Stadtbezirk Nr. 9 

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und Einstellung des Verfahrens gemäß § 1 

Abs. 8 BauGB

Auf Empfehlung des Innenstadtbeirates, des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz und 

des Ausschusses für Bau und Planung beschließt der Stadtrat einstimmig die Aufhebung des 

Aufstellungsbeschlusses sowie die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens.
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TOP 6 471/2016

Um- und Ausbau der B39:

Umbaukonzept im Bereich Europakreisel bis Speyerdorfer Straße

Auf Empfehlung des Innenstadtbeirates und des Ausschusses für Bau und Planung 

beschließt der Stadtrat einstimmig, dass das Umbaukonzept für die B39 im Bereich zwischen 

der Einmündung der Speyerdorfer Straße und der Lachener Straße / Gutleuthausstraße 

realisiert werden soll.

TOP 7 472/2016

Flächennutzungsplan-Teiländerung "Kasernenstraße Ost" im Stadtbezirk 32 

Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

RM Bachtier (FWG) bittet die Verwaltung im weiteren Verfahren zu prüfen, ob in diesem 

Bereich innenstadtrelevante Sortimente ausgeschlossen werden können.

Auf Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz und des Ausschusses für Bau 

und Planung beschließt der Stadtrat einstimmig die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 

BauGB für die Flächennutzungsplan-Teiländerung „Kasernenstraße Ost" durchzuführen.

TOP 8 473/2016

Bebauungsplan "Kasernenstraße" III. Änderung im Stadtbezirk 32 

Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

Auf Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz und des Ausschusses für Bau 

und Planung beschließt der Stadtrat einstimmig die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 

BauGB für den Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III. Änderung durchzuführen.
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TOP 9 474/2016

Stadt Neustadt an der Weinstraße - Bebauungsplan „Östlich der Hetzelstraße“ im 

Stadtbezirk 5

a) Entscheidung über die während der Offenlage des Planentwurfs zur Beteiligung der 

Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs.

2 und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen

b) erneute Offenlage des Planentwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Auf Empfehlung des Innenstadtbeirates, des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz und 

des Ausschusses für Bau und Planung beschließt der Stadtrat einstimmig'

a) über die während der Offenlage des Planentwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der 

Behörden uns sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB abgegebenen Stellungnahmen laut Verwaltungsvorschlag und

b) die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB erneut durchzuführen.

TOP 10 484/2016

Bebauungsplan "Schlachthof-Speyerdorfer Straße, II. Änderung" im Stadtbezirk 26 

Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

Auf Empfehlung des Innenstadtbeirates, des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz und 

des Ausschusses für Bau und Planung beschließt Stadtrat einstimmig die frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. 

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan „Schlachthof-Speyerdorfer Straße, 

II. Änderung" durchzuführen.

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob eine teilweise Entwicklung zum Mischgebiet, in 

dem die Ansiedlung von Handwerk oder stillem Gewerbe möglich sind, ausgewiesen werden 

kann.
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TOP 11 004/2017

Fahrzeugkonzept für die Freiwillige Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße

Der Vorsitzende begrüßt den Stadtfeuerwehrinspektor Stefan Klein, der anhand der als 

Anlage beiliegenden Präsentation das neue Fahrzeugkonzept der Freiwilligen Feuerwehr 

Neustadt an der Weinstraße vorstellt und anschließend die diesbezüglichen Fragen der RM 

beantwortet.

Sodann stimmt der Stadtrat einstimmig dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr zu und 

beschließt im Grundsatz die daraus resultierenden Beschaffungsmaßnahmen im 

Fahrzeugbereich durch die Verwaltung durchführen zu lassen.

Bestandteil dieses Beschlusses ist ausdrücklich auch die weitere Vorhaltung und die zur 

gegebenen Zeit anstehende Wiederbeschaffung einer Hubarbeitsbühne für die Stadtmitte, 

obwohl diese nach der Feuerwehrverordnung nicht als Mindestbedarf vorgesehen ist. Ein 

solches Gerät wird von Seiten der Wehrleitung zur besseren Sicherstellung des 

Brandschutzes in unserer historisch wertvollen Altstadt mit ihren engen Gassen und einer 

Vielzahl von Fachwerkhäusern als sinnvoll und effizient angesehen.

TOP 12

Mitteilungen und Anfragen

Beigeordneter Krist stellt die Erweiterung des Ruftaxiangebotes vor. Die diesbezügliche 

Information ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Ende der Sitzung: 19:40 Uhr

Hans Georg Löffler 

Vorsitzender

Anke Priester 

Protokollführerin



FEUERWEHR

Freiwillige Feuerweh Neustadt an der Weinstraße

Fahrzeugkonzept
Feuerwehr Neustadt an der W

Agenda

1. Einleitung und Motivation

2. Grundlage des Konzepts

3. Inhalte des Konzepts

4. Beschaffungsprozess und Kosten

5. Beschlussfassung

Stefan Klein- Stadtfeuerwehrinspekteur - Neustadt an der Weinstraße Januar 2017 2



1. Einleitung und Motivation

23 Großfahrzeuge, 21 Kleinfahrzeuge 
17 Fahrzeuge sind älter als 25 Jahre

Ist Stand 2016 Fragestellungen für 
Fahrzeugkonzept

Gesetzliche
Mindestausstattung

Einsatzgrundzeiten

Ersatzbeschaffung 
überalterter Fahrzeuge

Einheiten und 
Personal-Ressourcen

Örtliche Gegebenheiten

Gefahrenbewertungen

Extremwetterlagen

Steten Klon- Stadtfeuerwehrinspcktcur - Neustadt an der Weinstraße 
____ i_______________________________________________________________________________
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1. Einleitung und Motivation:
Ziele bei der Erstellung des Fahrzeugkonzepts

■ Planungssicherheit für die Verwaltung schaffen

■ Ganzheitliche Umsetzung der Fahrzeug-Mindestanforderungen gemäß der 
Feuerwehr-Verordnung

■ Definition der „zusätzlichen Bedarfe" resultierend aus den örtlichen Gegebenheiten 
und der Gefahrenbewertung

■ Berücksichtigung der künftigen Anforderungen durch die prognostizierten
Extremwetterlagen

■ Hinterfragen des Nutzens aller vorhandenen Fahrzeuge und ggf. Streichung von 
Fahrzeugen wenn möglich

■ Schaffung der Voraussetzungen zum Erhalt einer ehrenamtlichen Feuerwehr 
Neustadt mit seinen Ortsteilwehren und Berücksichtigung vorhandener 
Personalressourcen zur Bewältigung der Aufgaben

Hauptfokus: Erhaltung und Verb 
Neustadt für die Sicherheit i 

einer Verbesserung c

esserung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr 
nserer Bürger und deren Sachwerte sowie 
es Eigenschutzes der Einsatzkräfte

d an jciein- Stadtfeuerwehrinspekteur - Neustadt an der WeinstraßeJ Januar 2017



2. Grundlagen des Konzepts: Standorte der 
Einheiten und Ausrückebereiche

GtmmHiSflgan

tnräs- —------ ■

Stefan Klein- Stadtfeuerwehrinspekteur - Neustadt an der Weinstraße Januar 2017

Übersicht gesamter Ausrückbereich

, _ K . *
-

c ■ >
' ca .22 km ^
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2. Grundlage des Konzepts: 
Feuerwehrverordnungund LBKG

Einheiten/ Ausrückebereiche mit 
Risikoklasseneinteilung

Einsatzgrundzeiten

:onzept

Fahrzeuge aufgrund 
Mindestanforderung 
• Vorgabe gemäß Risikoklasse 

und Einsatzgrundzeit der 
FW-Verordnung

Fahrzeuge für 
Katastrophenschutz
•AKW
• Überlandhilfe
• Unwetterlagen

Fahrzeuge aufgrund 
örtlicher Gegebenheit
• Industriegebiete
• Waldgebiete ca. 5000 ha 
•Autobahn/ ICE Bahnstrecke
• Jugendfeuerwehren

------------ 1----------------
Aufgabe Gemeinde

--------------- 1--------------
Aufgabe Bund/Land

Landes-Brand und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) 

Feuerwehrverordnung

Örtliche Gegebenheiten 
und Gefahren

Industrie
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3. Inhalte des Konzepts: Darstellung der 
Fahrzeug-Veränderungen je Einheit in T-Konten

Ist (2016)

HLF 20/16 
tiß TLF 16/25
C TLF 16/25

I1. 2 HRF Umsetzung LZ LA-Sp
ui +-- (GM 19)???
-gS ELW1
C £ ELW2
- 3 SW 2000
^ fö KDOW

RW 2
MZF 3
MZB

Soll (Konzept)

HLF 20/16
TLF4000 SL
TLF
HRF 23/12

ELW1
ELW 2
SW 2000
KDOW
RW
MZF 3
MZB

KTLF Wald TL F 4000
, Öß GW Haus nach LZ NW-Süd
C Er MTW MTW
^ 3 MZF 1 MZF 1

-C ^ MZF 2 MZF 2
. ^ Krad Krad
D ßj Wasserkanone
(D _Q MTWJFW MTW JFW

GW Werkstatt GW Werkstatt

• Die Fahrzeugveränderungen 
je Einheit sind der 
beigefügten Tischvorlage zu 
entnehmen

• Durch beigefügte 
Kommentierung werden die 
Veränderungen erläutert

• Nur im Soll definierte 
Fahrzeuge werden künftig 
ersatzbeschafft

Legende:
rot ersatzlose Streichung
grün -> Standortveränderung
blau -> aktuell fehlend
Fzg.- Abkürzungen im Backup

Die im Soll definierten Fahrzeuge sind entweder vorhanden, werden von anderen 
Einheiten umgesetzt oder müssen gemäß Plan ersatzbeschafft werden.

Stefan Klein- Stadtfeuerwchnnspekteur - Neustadt an der Weinstraße

3. Inhalte des Konzepts: Übersicht Indienststellung, 
Feuerwehrfahrzeuge und Veränderungen

Nouboschaffung von Fahrzeugo / Emhoitcn
2016 TSF-W Gimmeld. TSF-W Köba TSF-W Duttw. MTF Duttw.

2017 ELW 2 Stadtm. RW Stadtm. GWG GSZ

2018 TLF 4000 Stadtm. HRF Stadtm.

2019 TLF Stadtm. MTF JFW Süd GW Mess GSZ

2020 HLF La-Sp GW TSF Haardt LF 20 Kats

2021 MTF JFW Geinsh. ELW 1 Süd HLF Mussb. GW TSF Köba
MTF JFW Musst).

2022 GW TSF Geinsh. MTF Gimmeld. HLF Süd

2023 KDOW Stadtm. Wald TLF Süd ELW La-Sp MTF La-So

2024 HRF La-Sd MZF 1 Stadlm.

2025 TLF Wald Stadtm.

2026 SW 2000 Stadtm.

2027 Polymar Stadtm.

2028 TLF 3000 U-Sd

2029 ELW Mussb.

2030 Feldküche

2031 MLF Haardt

2032 MLF Geinsh.

2033 GW Werkstatt

2034 MZF 3 Stadtm.

2035 I MTF JFW Stadtm.

2036 ELW 1 Stadtm. MZF 2 Stadtm. Krad Stadtm. Krad Gimmeld.

2037 I MTF Duttw.

2038 HLF Stadtm.

2039 Krad Süd Krad Haardt

2040 I MZB Stadtm. Dekon-P Gimmeld.

TSF-W Köba I TSF-WDuttw.2041 TSF-W Gimmeld.

Zusammenfassung der Veränderungen 
gegenüber dem heutigen Ist-Stand:

Fzo-Typ von Einheit zur Einheit
GW Haus HFW LZ NW-Süd als ELW 1
MTW LG Köniasbach LZ Mussb. als ELW 1
HRF Stadtmitte LZ Lachen-Soeverdorf

Fzg.-Typ von Einheit Jahr
LF16-TS HFW 2015
GW TEL HFW 2015
GW Verafleauno HFW 2015
TLF 16/25 HFW
KTLF HFW
Wasserkanone HFW
TSF LZ NW-Süd
TSF LZ Mussbach

GM HFW
Entscheidung
erforderlich

Fzo.-Tvp Einheit
TLF 4000 SL HFW
HRF HFW
Wald TLF 4000 HFW
Wald TLF 2000 LZ NW-Süd
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3. Inhalte des Konzepts: Sonderbewertung 
Gelenkmast (GM) für Altstadt

Einsatztaktische 
Vorteile eines
Gelenkmastes: >
• Geringe Abstützbreite » 

geeignet für schmale 
Aufstellflächen

• Abknickbarer 
Arbeitskorb »
Gute Erreichbarkeit für 
Objekte in zweiter Reihe 
(Bsp. Altstadt)

> Effektiver Löschangriff in 
Bereichen mit enger 
Bebauung

Zur Gewährleistung eines optimierten Brandschutzes der Altstadt 
wird empfohlen, das bisherige Konzept eines Gelenkmastes beizubehalten

Stefan Klein- Stadtfeuerwehrinspekteur - Neustadt an der Weinstraße

4. Beschaffungsprozess und Kosten

Angepasster Prozess bei der Besd eines

Alle Fahrzeug aus Konzept werden gemäß Förderantragsliste beim Land beantragt 
Ausschreibung und Beschaffung anhand Terminplan, auch wenn nur vorläufige 
Förderzusage des Landes vorliegt
Kauf und Vorfinanzierung der Fahrzeuge nach Planvorgabe
(wirtschaftlich sinnvoll, da Teuerungsraten für Neufahrzeuge und Betriebskosten der 
Altfahrzeuge eine Zinsbelastung für Vorfinanzierung übersteigen)

Abschätzung Kosten (Gesamt und jeweiliger Förderanteil) nach Jahren

’GeamtsummeHoher Investbedarf wegen überaltertem Fuhrpark 
(Heute sind 17 Fzg. älter als 25 Jahre) und heute
fehlende, gesetzlich geforderte Fahrzeuge

'Landeszuschuss

Stefan Kl&n- Stadtfeuerwehrinspekteur - Neustadt an der Weinstraße Januar 2017 10



5. Entscheidungsbedarfe/Beschlussfassung

1. Zustimmung zum vorgestellten Konzept

■ Umsetzung Fahrzeugkonzeption der gesamten Feuerwehr Neustadt gemäß Vorlage und 
Begründung

■ Zustimmung zur resultierenden Förderantragsliste bis 2041 zwecks Beantragung beim 
Land

■ Kauf der Fahrzeuge entsprechend Terminplan mit vorläufiger Förderzusage bzw. aus 
Förderpauschalen (bedeutet ggf. auch Vorfinanzierung)

2. Entscheidungüber Notwendigkeit einer Hubarbeitsbühne zur 
Sicherung des Brandschutzes der historisch wertvollen Altstadt

Januar 2017Stefan Klein- Stadtfeuerwehrinspekteur - Neustadt an der Weinstraße

Backup
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Details zum Beschaffungsprozess

Angepasster Prozess bei der Beset g eines Fahrzeuges

Feuerwehr SV/Hersteller Feuerwehr

Bestellung, sobald Förderzusage (Land) vorhanden, ggf. Vorfinanzierung 
Ständige Begleitung des Beschaffungsprozesses durch Stadt-Kämmerei 
Priorität hat Einhaltung des vorgestellten Zeitstrahls

Stefan Klein* StadtfeuerwehrinspeFteur - Neustadt an der Weinstraße Januar 7017 13

Abkürzungsverzeichnis Fahrzeuge gemäß FwVo

Abkürzungsverzeichnis

Es bedeuten (alphabetisch aufgeführt):

AB-P Abrollbehälter - Pritsche

DL(K) Drehleiter mit Korb

ELW Einsatzieitwagen

GAMS-Plus Ausstattungssatz zur Unterstützung der Unaufschiebbaren Erstmaßnahmen

GM(K) Gelenkmast mit Korb

GW-A Gerätewagen-Atemschutz

GW-G Gerätewagen-Gefahrgut

GW-Mess Gerätewagen-Messtechnik

GW-TS Gerätewagen-Tragkraftspritze

HLF Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug

HRF Hubrettungsfahrzeug

KdoW Kommandowagen

KLF Kleinlöschfahrzeug

MS-TH Mindestsatz-Technische Hilfe

MZB Mehrzweckboot

MZF Mehrzweckfahrzeug

MZF-Dekon Mehrzweckfahrzeug-Dekontamination

MZF-G Mehrzweckfahrzeug-Gefahrstoff
RTB Rettungsboot

RW Rüstwagen

StLF Staffellöschfahrzeug
SW Schlauchwagen

TLF Tanklöschfahrzeug

TM(K) Teleskopgelenkmast mit Korb

TSA Tragkraftspritzenanhänger

TSF Tragkraftspritzenfahrzeug
TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser

WLF Wechselladerfahrzeug
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Hauptfeuerwache

Hauptfeuerwache Neustadt (Fahrzeug 
Istbestand)

Fahrzeugneukonzeption 

Hauptfeuerwache Neustadt

Funkrufname KFZ Zeichen Fahrzeugtyp Baujahr Ist Soll

1 10 1 NW-FW-6200 KDOW Kommandowagen 2013 HLF 20/16 HLF 20/16 Muß nach den gesetzlichen Vorgaben
1 11 1 NW-FW-6201 ELW 1 Einsatzleitwagen 1 2011 TLF 16-25 TLF 4000 SL des LBKC Landes-Brand und
1_12_1 NW-6204 ELW 2 Einsatzleitwagen 2 1978 TLF 16/25 TLF Katastmphenschutzgßsctz RLP
1 18 1 NW-FW-6218 MTF-L Mehrzweckfahrzeug 1999 HRF Umsetzung LZ LA-So HRF 23/12 §§ 1:4:5:9 sowie der Feuerwehrverord-
1 19 1 NW-FW-6217 MTF Mannschafls Iransportwagen 2013 (GM 19) nung RLP vorgchalton werden.
1 23 1 NW-6223 TLF 16/25 Tanklöschfahrzeug 1994 ELW 1 ELW 1 Siehe Antagei Risikoklasson
1 23 2 NW-6222 TLF 16/25 Tanklöschfahrzeug 1986 ELW 2 ELW 2 und Anlage 2 Mindestarfoiderungen an
1_34_1 NW-6232 DLK 23-12 Drehleiter Korb 1999 SW 2000 SW 2000 Feuerwehrfahrzeuge und Sonderaus

stattungen der Feuerwehn/erordnung
1 35 1 NW-6231 GM 19 Gelenkmast 1991 KDOW KDOW RLP
1_40_1 NW-6263 KTLF Klemtanklöschfahrzoug 1999 RW 2 RW
1 46 1 NW-FW-6246 HLF 20-16 Hilfeleistungsfahrzeug 2013 MZF 3 MZF 3
1 51 1 NW-6252 RW 2 Rüstwagen 2 1981 MZB MZB
1 63 1 NW-8000 SW 2000 Schlauchwagen 2000 1996
1 72 1 NW-6262 GW Haus Gerätewagen Haus 1996
1 74 1 NW-FW-6273 MZF 2 Mehrzweckfahrzeug 2 2011
1_75 1 NW-FW-6272 MZF 3 Mehrzweckfahrzeug 3 2309
Krad 1 NW-FW-12 Krad Motorrad 2011
Bootsanhänger NW-FW-6270 RTB 1 Rettungsboot 1 2015 KTLF »Va!d TLF 4000 Soll nach den örtlichen Gegeberhcitcn 

dem LBKG RLP sowie der
Wasserkanone NW-278 Wasserkanone 1973 GW Haus nach LZ NW-Süd Feuerwehrver-
Jugendfeueiwehrbus NW-FW-6264 BusJFW 2010 MTW MTW Ordnung RLP angepasst werden.

MZF 1 MZF 1 Siehe Anlagel Risikoklassen
MZF 2 MZF 2 und Anlage 2 Mindestarfordernngen an
Krad Krad Feuerwehrtahrzeuge und Sondereus

stattungen der Feuerwehrverordnung
Wasser* anone Anhänger 
MTW JFW
GW

MTW JFW
RLP

Legende:
GW Werkstatt
Dr'e ADD in Trier hat mit Schreiben an die Comoinde ind
Städten vomroi -f ersaiziose Mreicnung Waidbrandkonzeotes anoefordett

Risikoklasseneinteilung
Brand B 4

grün Standortveränderung
blau aktuell fehlend

Technische Hilfe T 4
ABC 3

Fzg.- Abkürzungen im Backup
Wasser W 2

Stefan Klein- Stadtfeuerwehrinspekteur - Neustadt an der Weinstraße

Haardt

Funkrufname KFZ Zeichen Fahrzeugtyp Baujahr Legende:
7_42_1
7_47_1
Krad 7

NW-6273
NW-6371
NW-FW-12

MLF M«11er es Loschfmrzeug 2037
TSF Targkrrftsprtzenfevzeug 1S78

Krad Meterrad 2C14
rot ersatzlose Streichung
grün -> Standortveränderung
blau -> aktuell fehlend
Fzg - Abkürzungen im Backup

Risikoklassen
einteilung
Brand B 3
Technische Hlfe T 3 
ABC 3
Wasser W 1

Fahrzeugneukonzeption
Haardt

Ist Soll

MLF MLF Miß nach den gesetzttchen Vorgaber. 
das LBKG Landes-Brand ird
Ketastrophcnschutzgosetz RLP
SS 1; 4.5; 9 sowie der Feuenvehrwrcrd 
nng RLP vergehet er »erden
Siehe Artegel RssAoktassan
und Artage 2 Mndastariordenrrpn an
Feuerwehrfahrzeuge und Sondereus- 
Stellungen der Feuerwehrvarordr^ng RIP

Krad
TSF

Krad
GW-TSF

So# noch don ôrttchen Gogeûertatcr. 
dem LBKG RLP some der Feuer*cfr\xr- 
Ordnung RLP angepasst werden
Siehe Arteget RaAoWassen
und Artage 2 Mindest atiordarungm an
Feuerwahrfahrzougo ird Sondaraus- 
stattirgen dar Fauarwahrvarordnrg RLP

Pr .AJX?r. inrm m* ft'rrtr? «n,at..figncnft. icäsaagirzs__ mrrfr*}? Entant era
Wafctyand'crvwxw areefordect.

15
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Gefahrstoffzug

Gvfahrstoffzug GSZ (Fahrzeug Istbesland)

Funkrufname KFZ Zeichen Fahrzeugtyp Baujahr

ijS6J NW-6256 GWG-2 Geraewegen 2 '9S058_1 PAV-FW-6254 Mcf-G Messfarecug Gefarstohe 195

Legende:
rot -> ersatzlose Streichung
grün -> Standortveränderung
blau -> aktuell fehlend
Fzg-Abkürzungen im Backup

Risikoklasseneinteilung
Brand 8 4
T ochnsche HBfe T 4
ABC 3
Wasser W 2

Fahrzeugneu ko nzeption
Gefahrstoffzug GSZ

Ist Soll
QvjfG 2

GWG Maß nach den gesetzlichen Vorgaben
Mef-G GW Mess das LBKG Landes-Brand und 

Katestrophcnschdzgesetz RLP 
§§ V.4.S.9 sowie der Feuerwehr erord- 
nung RLP vergehaßen werden
Sicho Anbgel fbsMdasson
ird Adage 2 Kindest erf ordenrgen an
F ouerwohrfahrzeuge und Smckraus- 
slattungen der Feuerwehrerordrwg RLP

GW-AS FFW HassJoch GW-AS FW Hassloch
FFW Hassocn FFW HaSAÖCT: Sol nach den OMchen Gegebenheßen 

dem LBKG RLP some der Fcucnaohrver- 
crdTing RLP angepesst worden
Siehe Anlage! RnAoktassen
und Adage 2 Kindest anfrxdcnrgon an
Feuerwehr!ahneugo und Sonde'Bus-
stattmgen dar FeuerwehrverorC'irg RLP

Stefan Klein- Stadtfeuerwehnnspelteur - Neustadt an der Weinstraße Januar 7017 I 17

Versorgungszug

Funkrufname KFZ Zeichen Fahrzeugtyp Baujahr

Ft**uchc NW-6273 FcUkücke I960
Notstromgeneraa NW-Ö010 Pcfyma 58 KVA Not stremgenera or 1981

Rislkoklasseneintei
lung
Brand B4
Tochnsche Hlfe T 4 
ABC 3 
Wasser W 2

Fohrzeugneukonzeption
Versorgungszug

Ist Soll

Legende:
rot ersatzlose Streichung
grün -> Standortveränderung 
blau aktuell fehlend
Fzg.- Abkürzungen im Backup

Feldkoche
Notstromgencratcr Pcfymar 58 KVA

Mo0 nach den gesdztkchon Vorgaben 
des LBKG Landes-Brand ird 
Kalaslrophenschutzgesatz RLP 
§§ 1;4;5.9 some der Feoenwehrvcrxyd- 
nung RLP vorgohaßon werden 
Sehe Antoflöf fts*oklessen 
ird Anlage 2 Mrdeslar/ordenrgen an 
Feuerwehrlahrzeuge und Sonderaos 
stattirgen der Feucrwchnrorordnung RLP

FelCküche
Notstrongoierator Pdymar 58 KVA
GW Vorscrpgng ehe GWC-? van GSZ

SoI nach den Qrttchan Gagebemeten 
dam LBKG RLP sowie der FeurWvver- 
ordnung RLP angepasst werden 
Sehe Anlage 1 Rzskokbssen 
und Anlogo 2 Mrdntonfordorungen an
F euorwohrfahrzeuge ird Sondaraus- 
Stellungen der Faoarwehrvarordnung RLP
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Mußbach

Mußbach (Fahrzeug Istbeatand)
Legende:

Funkrufname KFZ Zeichen Fahrzeugtyp Baujahr rot -> ersatzlose Streichung
6J9J VW-6369 MTF Mamschaftstrarsportwagen 1956 grün -> Standortveränderung

TLF 16/25 Tanklöschfahrzeug 16'25 1957
6_«5J NW-8012 LF 16-12 LdschgrucponfaTirzöug 16-12 15*9 blau -> aktuell fehlend
6_47_1 NW-6361 TSF Tragkraftsprtzenfahrzeug 1981

Fzg-Abkürzungen im Backup

Risikoklasseneinteilung
Brand B 3
T cctmsche Hrfe T 3 
ABC 3 
Water W 2

Fahrzeugneukonzeption
Mußbach

Ist Soll

TLF 16/2S
TSF

LF 16-12 
MTW JFW

HLF ItVtO

ELW 1 «y-oras 
MTF LG Kcogsb

LF KATS 
MTW Jugardfw.

Muß nach cten gesetzlichen Vorgaten 
des LBKG Landes-Brard ird 
Katestrophenschutzgesetz RLP 
§§ 1:4:5:9 sonna dor Feuerwehr/crord- 
nung RIP vorgehalen worden.
Sähe Antagei RoAokJassan 
ird Anlage 2 MndestarYordarngcn an 
Feuerwehrfahrzeuge und Scrdortus- 
sfaffungen der Feuerwehrverordnung RLP

Sei nach den brttchcn Gegebenroten 
dom LBKG RLP Sowv der Feuer,vehr.nr- 
ontung RLP angoposst werden 
Softe Anlage 1 Rntoktassen 
ird Artage 2 Kindest art order rg.n an 
Feuerwehrfahrzeuge und Sorderaut- 
Stauungen der Feuerwehrverord-vng RLP

Stefan Klein- Stadtfeuerwehrinspekteur - Neustadt an der Weinstraße Januar2017

Königsbach

Königsbach (Fahrzeug Istbeatand) Legende:
Funkrufriame KFZ Zeichen Fahrzeugtyp Baujahr rot -> ersatzlose Streichung
8_19. 1 WW-FW-6382 MTF Manmcftaflftransporl^agon 2004 grün -> Standortveränderung
8_47 MW-6381 TSF TragkrafUprtzenfafrzoug 1981

blau aktuell fehlend
Fzg.-Abkürzungen im Backup

Risikoklassoneirrteilung
Brand B 1
Technaehe HifeT 1 
ABC 1 
Water W 1

Fahrzeugnoukonz option 
Königs bach

Ist Soll

TSF TSF-W Muß nach den gasetztichon Vorgaben
MTW Umsetzung zum l2 Musswcn dos LBKG Lardes-Brand und

Katastrophenschutzgasetz RLP 
§§ 1;<&9 tew dor Feuerwohrverorti- 
nung RLP vorgehalon worden.
Scho Artagol RarkcMassen
ird Anlage 2 MfdasJan/ordenrgan an
F euorwohrf ahrzeuge ird Sondaraus- 
stattungen der Feuerwehrvercrdnung RLP

GW-TSF Sol nach den örtlchen Gagobenheiei 
dem LBKG RLP sowie der Feuarwe/wr- 
ordning RLP angepasst w*n
Softe Anlage 1 R&AoMessen
und Artage 2 Kindest artordenngen an
Feuerwehr!ahrzeugo und Sorderaus- 
statturgen dar Feuerwehr,*mrdnjng RLP

Dia ADO n Tnçr n# m< Sctracer an de Gerne**» und
St «len vom we enuorwrhprxJe Erstekna ent*
W aidtrandkonzakes

19
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Gimmeldingen

Gimmeldingen

Funkrufname

3J9J 
347J 
1_53_1 
Krad 3

(Fahrzeug Istbeatand)

KFZ Zeichen Fahrzeugtyp

MV-6333 MTF Mannschtlt«rarsportfenrzeug
NW-6331 TSF TraskraftspnUerfameug
NW-8001 DekcrvP Oefcon Parsen
NW-FW-6 Krad Motorrad

Baujahr

1957
1974
2015
2011

Legende:
rot -> ersatzlose Streichung 
grün Standortveränderung
blau aktuell fehlend
Fzg-Abkürzungen im Backup

Risiko Massen einteilung
Brand 8 1
Technische Ftfe T 1 
ABC 1 
Wasser W 1

Fahrzeugneu ko nzeption 
Gimmeldingen

Ist

TSF
MTW

DekorvP
Krad

Soll
Mit5 nach don gesetzlichen Vergaben 

TSF-W des LBKG Landes-Brand und
MTW Katesirophonschutzgeselz RLP

§§ f;4. Ä9 sow der Feuerwehr/erord- 
nung RLP vorgehalen merder 
Sehe Ariegel Riskoldassen 
und Anlage 2 Mrdestarlcrderurgen an 
Feuerwehrfahrzeuge ird Sorrkra-js- 
stattungen der Feuerwehr rer.ntxrg RLP

DekorvP SoI nach don drtfchon Gogcbonhoien
Krad dem LBKG RLP km« der F euerwehnvr-

onjnung RLP angepassl morden 
Sehe Ariagot R&kddassen 
und Anlage 2 Undestaricrderxgen an 
F auarwerrfahrzeuge ird Sordarajs- 
itattungen der Feuerwehrrerzrdnng RLP

Stefan Klein- Stadtfeuerwehrinspekteur • Neustadt an der Weinstraße Januar 7017

Lachen-Speyerdorf

Lachen-Speyerdorf (Fahrzeug Istbeatand)

Funkrufname KFZ Zeichen

5_11_1 NSV-636
5_19_1 MV-635
5_42_1 NW-6355
5_23_1 NW-6352
5_51J NW-6353

Fahrzeugtyp

ELW 1 EnsatzteAvagen 1 
MTF Mam*chsft«rsrepoft*agen 
LF &6 Loechgrupperrftfrzetg 66 

TLF 16/25 TanMcechfahrzeug 1S/2S 
RW 1 Ru»1, wagon 1

Baujahr

i»e
1998
2003
1995
1990

Legende:
rot ersatzlose Streichung
grün -> Standortveränderung 
blau aktuell fehlend
Fzg - Abkürzungen im Backup

Risikoklasseneinteilung
Brand B 3
Tochneche Hfe T 3 
ABC 3 
Wauor W 1

Fahrzeugneukonzeption 
Lache tvSpeyerdorf

Ist Soll
TLF 16/25 H-F 10M0
RW 1 Miß nach den gesetzlichen Vorgabjn 

des LBKG Landes-Brard ird
ELW 1 ELW 1 Katestrcfihenschutzgesetz RLP

HRF «fco §§ 1:45.9 sowv derFeuerwehr.ero/d-
ÛLA 23-12 HFW ntrg RLP vorgehalen morden

Sjcho Anlagel Rskokbtsson
und Anlage 2 Kindest anfordenrgen en
Feuerwehrfahrzeuge und Sondaraus- 
slathrgen der Feuervohrvorortkxrg RLP

MTW JugencTeuorwehr MTW Jugendfw. Sol nach don ortlchen Gegobcnhci. r
LF 6'6 TLF 3000 Tr dem LBKG RLP sawe der Feuerwehrver

ordnung RLP angepassl werden
Sähe Ariegel FbskokJassen
und Anlage 2 Mhdeslariordorurrjen an
Feuarwohrfahnrouga und Sondaraus- 
stattungan der Fauarmehrvtrvdnurç PLa

71
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Geinsheim

G«inah«im (Fahrzeug Istbeatand)

Funkruftu m« KFZ Zsichen Fahrzsugtyp Baujahr

2_19_1 NW-FW-6329 MTF Mamschrftstranspcrtwagen 1996
2.42.J NW-6322 MLF Mttlerea LCacMefrzoug 2007
2_47j NW-6321 TSF Tragfcrsftsprtzeflfahrzeug 1981

Risikoklasseneinteilung
Brand B 2
Technsct» Hlfe T 2 
ABC 1 
Wasser W 1

Fahrzeugneukonzeption 
(Seins heim

Ist
MLF MLF

MTW Jugerxfouernehr 
TSF

MTW Jugentfw 
CW-TSF

Soll
Muß nach den gesetzlichen vcrgetxn 
des LBKG Landes-Brand und 
KatosLrophenschutzgesetz RLP 
§§ 1;4;S;9 sowie der Fcucrwehrvcrcrd- 
nung RLP vxxgehaien werden.
Sone Ariagol RisAdOassen 
und Anlage 2 Mindaslar/crdanngen an 
Fouerw&riatrzcugc ttfd Scnderaus- 
stattungon der Feuerwehrvcrordnunp RLP

Sei nach den etlichen GogeöerWeren 
dem LBKG RLP sorte der Feucrvrchrver- 
Ordnung RLP angopasst werden.
Siehe Anbgel RnAoKUssen 
und Ariage 2 Mndastartordenngeo an 
Fouerwehrfahrzeuge und Sonder aus- 
stattmgon dar Feuerwetncrcrdnmj RLP

at ado n BacMaUgatMjaJi in)
SläHan yen'_____ 0*0 ntscmitien« EntdMna goes
WJtrjTtOTZtPCT l»)W«

Legende:
rot -> ersatzlose Streichung
grün -9 Standortveränderung
blau aktuell fehlend 
Fzg.-Abkürzungen im Backup
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Duttweiler

Dutt weiter (Fahrzeug Istbestard) Legende:
Funkrufname KFZ Zeichen Fahrzeugtyp Baujahr rot -> ersatzlose Streichung

Kater 14 NW-6391 FÜKW TEL FuhrutgsKrrftvwipan 1983 grün -> Standortveränderung
9.47 1 NW-6390 TSF Traç^/ahsprizorfafrzeug 1968 blau -9 aktuell fehlend

Fzg-Abkürzungen im Backup

Risikoklasseneinteilung
Brand B 1
Techrwche Htfe T 1 
ABC 1 
Wasser W 1

Fahrzeugneukonzeption
Duttweiler

TSF-W Muß nach den gesetzlichen Vo-joden 
des LBKG Lardes-Brand ind 
Ketastmphamchutzgesetz RLP 
§§ 1:4:&9 sorte der Feuerwehrvarord- 
nung RLP vergehaten werden 
Siehe Artagel toskcUassan 
und Ariage 2 Mndestarfordenrger an 
Fauerwetrlatrzeuge und Sende-aus- 
slattungen der Feuerwehrvenxo^nj RLP

dan Odtchen GogeCsr^aten
LBKG RLP sorte der Feua-wohrvar-

orchuig RLPangepassl
Sehe Anlage1 fhskoUasseo
wd Ariage 2 Mndesl artorderungon an

slattungen der Feuerwehrvenxd^ung RLP
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Neustadt-Süd

Neustadt-Süd (Fahrzeug Istbeatand)

Funkrufname KFZ Zeichen Fahrzeugtyp Baujahr

419 1 
4_23_1 
4 47_1 
4_51_1 
Krad 4

NW-FW-6340 MTF Mamschah*tr*apcrtfrfrzeug 19*1
NW-6343 • TLF 16/25 TanWoctfaweug 16/25 1997
NW-6311 TSF Tragkraftsprtzer* ahrzeug 1973
NW-FW-6344 RW 1 RüJtwagen 1 1990
NW-FW-4 Krad Motorrad 2014

Legende:
rot -t> ersatzlose Streichung
grün -> Standortveränderung
blau -> aktuell fehlend
Fzg-Abkürzungen im Backup

Risikoklaeseneintellung
Brand B 3
Tecfnachc HBfo T 3
A8C 1
Wasser W 1

Fahrzeugneukonzeption
Naustadt-Süd

Ist Soll

TLF 16/25 <F 10/10 MuH nach den gesetzlichen Vergeben
RW 1 des LBKG Landes-Brand und
TSF

ELW 1 o/nnna!»
Katastrophenschutzgesetz RLP 
§§ 1A & 9 sott» der Feuerwehrverord

3W Mau* rf=W nung RLP vorgehalen »verölen
Seibe Anbgel R.sAnlassen
und Artage 2 Kindest ar/vderungen an
Feuerwehrfehrzeuga ind Senderous- 
stattungen der Feuorwohrverordnung RLP

MTF Jugenofeuerwehr MTV/ Jugendfw So* nach den örttchen GegePenhelen
Krad <rad dem LBKG RLP sowie der Feuarwe"rvc-f-

rVëd TLF 3*0 Sä. crdnng RLP angepasst werden.
Sähe Artegel RxAckknsen
und Artage 2 Mndostantorderungen er.
Fauarwehrfahrzeuge und Sondaraus- 
stethngen der Feuerwetrvcrordxmg F1P

Oe ADD in Tner hat ml Sctrdben an da Geowide und
Sieden vom ore ertstrechende Erstohng goes
WrfcJCrerökcrvcö« aratf ordert.

Stefan Klein- Stadtfeuerwehrinspekteur - Neustadt an der Weinstraße Januar 2017 25



BEIGEORDNETER

£u Alf

NEUSTADT
Stadtverwaltung - Marktplatz 1 - 67433 Neustadt an der WeinstraBe AN DER WEINSTRASSE

Öffentliche Sitzung des Stadtrates 
am 24. Januar 2017 
zur Information

Ihr Zeichen. Ihre Nachricht vom

Georg Krist 
Beigeordneter 
Dezernat III

Hindenburgstraße 9a 
Zimmer 35

ton: 06321 855-457 
fax: 06321 855-458 
georg.knst@stad1-nw de

Unser Zeichen: dezlll- an
6. Januar 2017 www.neustadt.eu

Erweiterung des Ruftaxiangebots der Stadt Neustadt

in seiner Sitzung am 12.11.2015 hatte der Stadtrat beschlossen, das 

Angebot der in der Regie der Stadt Neustadt organisierten Ruftaxilinien in 

der Zeit zwischen 01.05. - 31.10. vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen um 

jeweils eine weitere Nachtfahrt (Abfahrt am Hauptbahnhof jeweils 2:55 Uhr) 

zu erweitern. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, die Fahrgastzahlen 

dieses zusätzlichen Angebots zu evaluieren (s. auch DRS 367/2015).

Unsere Anschrift:

Hindenburgstraße 9a 
67-533 Neustadt an der 

Weinstratte

Unsere Öffnungszeiten:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08:30-12 00 Uhr 
08 30-12:00 Uhr 
08 30-12:00 Uhr 
14:00-18:00 Uhr 
08-30-12 00 Uhr

Telefonzentrale: 06321 855-0 
Telefaxzenlrale: 06321 855-280

Folgende Linien in Regie der Stadt Neustadt wurden erweitert:

5931 - Neustadt-Haardt-Gimmeldingen-Königsbach

5932 - Neustadt-Schöntal

5933 - Neustadt-Hambach-Diedesfeld-(VG Maikammer)

5934 - Neustadt-Lachen-Speyerdorf-Duttweiler-Geinsheim

Nach Kostenfolgeschätzung der Verwaltung hätte sich bei Maximalnutzung

ein Zuschussbedarf (brutto) von ca. 4.000,- € p.A. für die Stadt errechnet. Ust.,dNn
Tatsächlich haben sich nun in 2016 folgende Zahlen ergeben: DE 149390961

Bankverbindung: 

Sparkasse Rhem-Haard! 
BLZ: 546 512 40 
Konto: 15 03

IBAN:
DE58 5465 1240 0000 0015 03 
BtC: MALA DE 51 DKH

http://www.neustadt.eu


Seite 2 
Schreiben des 
Beigeordneten

Auslastung der jeweils letzten Ruftaxi-Spätfahrten (2:55 Uhr ab Hbf) in 
der Zeit vom 01.05. - 31.10.2016

: UinWÊiËi0ÊSÊÊÈÊ&
wïmMmàmmêÊ 8 11 115,00 € i 10,45 €

3 4 36,00 € 9,00 €'
WÊfflSmÈpÊmB. 11 17 179,00 € 10,53 €

19 43 393,50 € 9,15 € I
41 75, 723,50 € 9,65 €

5 99,50 €
j

Die zusätzlichen Nachtfahrten schlagen also mit einem Zuschussbedarf von 

insgesamt 723,50 € für den gesamten Zeitraum zu Buche, wobei erwähnt 

werden muss, dass der Verkehrsverbund sich an diesem Zuschuss mit ca. 

40% beteiligt.

Es ist festzustellen, dass das Angebot im 1. Jahr vergleichsweise gut 

angenommen wurde; weiter ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage in den 

Folgejahren aufgrund des größeren Bekanntheitsgrads ansteigen wird.

Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass es - nicht zuletzt aufgrund des 

relativ überschaubaren Mehraufwands - sinnvoll ist, das Angebot ab 2017 

regelmäßig im Sommerfahrplan auszuweisen.

Georg Krist

Anlage:
Drucksache 367/2015



STADTVERWALTUNG 
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

NEUSTADT
AN D£R WnNCTRASSt

Drucksache Nr.: 367/2015 

Dezernat III
Federführend: Fachbereich 3 

Anlagen: 1

Az.: 300, be-ad

Beratungsfolge Termin Status Behandlung

| Stadtrat 12.11.2015 O zur Beschlussfassung

Nachbesserung des Ruftaxiangebots der Stadt Neustadt an der Weinstraße, 
Ergebnisse des Prüfauftrags aufgrund Antrag der CDU-Stadtfraktion vom 05.07.2015 
(DRS Nr. 211/2015)

Antrag:

Der Stadtrat beschließt folgende Änderungen des Ruftaxiangebots:
• Von der Verlegung der Abfahrtszeiten der bislang jeweils letzten Ruftaxifahrt wird 

abgesehen.
• Aufgrund der vergleichsweise höheren Nachfragen auf den Linien 5933 und 5934, 

insbesondere in den Monaten Mai - Oktober, werden stattdessen in 2016 
probeweise die Linien 5933 und 5934 um eine zusätzliche Fahrt (Abfahrt Hbf 
2:55 Uhr) verstärkt.

• Um die Nachfrage zu evaluieren wird die Verwaltung beauftragt, die 
Fahrgastzahlen dieser beiden Linien für den Zeitraum 01.05. - 31.10.2016 
entsprechend der vorgelegten Übersicht zu erheben und die Ergebnisse (inkl. 
Nettomehrkosten) dem Stadtrat vorzulegen.

Begründung:

Die Verwaltung war aufgefordert, zu prüfen, inwieweit bzw. zu welchen Konditionen die 
Verlegung der letzten Ruftaxi-Fahrten an Freitagen und Samstagen von 1:55 Uhr auf 2:55 
Uhr zu realisieren ist.

Um festzustellen, wie sich die derzeitige Nutzung der Linien gestaltet, wurde zunächst 
einmal die Auslastung der vier Ruftaxi-Linienfahrten mit Abfahrt 1:55 Uhr am Hbf anhand der 
Fahrgastzahlen pro Wochentag und Linie ausgewertet, der Erhebungszeitraum betrug ein 
Jahr (Juli 2014 - Juni 2015):



Unberücksichtigt bei dieser Kostenschätzung bleiben
• etwaige Eigenanteile der Fahrgäste,
• die Ruftaxi-Zuschüsse des VRN und
• die Tatsache, dass nur dann Kosten für eine Einzelfahrt anfallen, wenn der Kunde 

die Fahrt anfordert.

Die Kosten werden also aller Voraussicht nach niedriger ausfallen.

Neustadt an der Weinstraße, 06.11.2015

Hans Georg Löffler 
Oberbürgermeister
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Anlage

Nutzung der Spätfahrt (1:55 Uhr ab NW-Hbf) der Ruftaxilinien 5931 -5934 an Freitagen und Samstagen
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0 = Anzahl Personen pro Fahrt 
Sommer = 01.05. - 31.10. 
Winter = 01.11. - 30.04.


